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1 Ausgangslage

Die Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV, Zweckverband)

sind gemäß § 43 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) Aufgabenträger der

hoheitlichen Pflichtaufgabe der Wasserversorgung. Die Verbandsmitglieder bedienen sich auf

der Grundlage des § 43 Abs. 3 SächsWG zur Erfüllung dieser Aufgabe des ZVWV.

Zur Refinanzierung der aus der Erfüllung der Versorgungsaufgaben entstehenden Kosten

stellte der ZVWV bisher privatrechtliche Entgelte den Anschlussnehmern in Rechnung. Ab

dem 1. Januar 2025 wird der ZVWV auf der Grundlage seiner Wasserversorgungssatzung

Benutzungsgebühren erheben und damit auf eine öffentlich-rechtliche Ausgestaltung des Ver-

sorgungsverhältnisses umstellen.

Der ZVWV berechnet gegenüber seinen Kunden eine Verbrauchs- und eine Grundgebühr. Die

Grundgebühr richtet sich gemäß des Benutzungsgebührenverzeichnisses - in Abhängigkeit

der Gebäudenutzung - entweder nach der Anzahl der vorhandenen Wohn- und Gewerbeein-

heiten oder nach der Größe des Trinkwasserzählers. Die gegenwärtig berechneten Entgelte

sind das Ergebnis einer Entgeltkalkulation für den Kalkulationszeitraum vom 1. Januar 2024

bis zum 31. Dezember 2024. Neben den Grundpreisen berechnet der ZVWV derzeit einen

Arbeitspreis in Höhe von 2,10 EUR/m³.

Der ZVWV hat sich dafür entschieden, dass die ab dem 1. Januar 2025 geltenden Gebühren

auf einer Kalkulation für einen einjährigen Kalkulationszeitraum basieren sollen. Infolge der

unverändert schwierigen Vorhersehbarkeit der Kostenentwicklungen wurde wiederum dieser

kurze Zeitraum gewählt, der die Möglichkeit von zeitnahen Gebührenanpassungen bietet. Die

als Grundlage für die Beschlussfassung erstellte Vorkalkulation für den Zeitraum vom

1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 basiert auf den Planwerten des Entwurfes der

Haushaltssatzung des ZVWV für das Jahr 2025 (Entwurf vom 23.09.2024).

Die Gebührenkalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Vorschriften des Sächsischen

Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG).
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2 Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

2.1 Vorbemerkungen

Bei der Erstellung der Vorkalkulation galt es darauf zu achten, dass keine Kosten einbezogen

werden, die nach den kommunalabgabenrechtlichen Grundsätzen nicht oder nicht in voller

Höhe hätten angesetzt werden dürfen.

Gemäß § 11 Abs. 1 SächsKAG sind die Kosten in der Gebührenkalkulation nach betriebswirt-

schaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Diese Aufgabe wird durch die Kostenrechnung über-

nommen, die eine vollständige und periodengerechte Erfassung, Verteilung und Zurechnung

der Kosten gewährleisten muss, die den für die Leistungserbringung bedingten Werteverzehr

von Gütern und Dienstleistungen widerspiegeln.

Welchen Anforderungen die Kostenrechnung dabei im Einzelnen entsprechen muss, regeln

das SächsKAG bzw. die Hinweise zur Anwendung des Sächsischen Kommunalabgabenge-

setzes (AnwHiSächsKAG) nicht. Es kann jedoch nur eine sachgerecht erstellte Kostenrech-

nung den folgenden einzuhaltenden, abgabenrechtlichen Grundsätzen Rechnung tragen:

 Kostendeckungsgrundsatz, wonach das Gebührenaufkommen die Kosten der Einrichtung

decken soll, jedoch nicht überschreiten darf,

 Äquivalenzprinzip, wonach zwischen der Gebühr und dem Umfang der Benutzung der öf-

fentlichen Einrichtung kein Missverhältnis bestehen darf,

 Gleichheitsgrundsatz, wonach gleichartige Sachverhalte gleich, ungleiche Sachverhalte

aber differenziert zu behandeln sind.

Für die Ermittlung der Gebühren für das Jahr 2025 wurden die gebührenfähigen Kosten an-

hand einer Kostenartenrechnung ermittelt.

Aufgabe der Kostenartenrechnung ist es, nicht nur die Kosten vollständig zu erfassen, sondern

diese auch eindeutig einer Kostenart zuzuordnen. Die Erfassung der Kosten basiert auf der

Überleitung der in der Finanzbuchhaltung erfassten Aufwendungen in die Betriebsbuchhaltung

(Kostenrechnung).

Zielstellung und Systematik der Kostenrechnung unterscheiden sich von denen der nach

außen gerichteten Finanzbuchhaltung. Die Kostenrechnung erfasst nur den Teil des Werte-

verzehrs und Wertezuwachses, der durch die Erfüllung der Aufgaben des Betriebes verursacht

wird, nicht dagegen betriebs- und periodenfremde sowie außerordentliche Aufwendungen und

Erträge, die in der Finanzbuchhaltung aufgezeichnet werden. Daneben werden in der Kosten-

rechnung zum Teil andere Wertansätze für den betrieblich bedingten Werteverzehr berück-

sichtigt, insbesondere für Abschreibungen, Zinsen und Wagnisse (kalkulatorische Kosten als

sogenannte Anders- und Zusatzkosten).
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In der Gebührenkalkulation wurden periodenfremde, nicht betriebsbedingte und außerordent-

liche Aufwendungen und Erträge ausgesondert. Neben der Aussonderung der genannten Auf-

wendungen und Erträge galt es, Zusatzkosten und Anderskosten zu berücksichtigen. In der

Vorkalkulation wurden infolgedessen anstelle der handelsrechtlichen Zinsaufwendungen

kalkulatorische Zinsen angesetzt.

2.2 Gebührenfähige aufwandsgleiche Kosten

Der § 11 Abs. 1 SächsKAG legt fest, dass die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-

zen zu ermitteln sind. Dazu gehören einerseits die aufwandsgleichen Kosten, die sogenannten

Grundkosten und andererseits die Zusatz- und Anderskosten. Bei den Grundkosten handelt

es sich um Kosten, die der Höhe nach den jeweiligen Zweckaufwendungen entsprechen.

Dem Zweckverband entstehen die folgenden Grundkosten:

 Materialkosten (Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für in Anspruch genom-

mene bezogene Leistungen),

 Personalkosten,

 Abschreibungen,

 sonstige betriebliche Kosten,

 Steuern vom Einkommen und Ertrag (einschließlich der in diesem Zusammenhang entste-

henden Zinsen) und

 sonstige Steuern.

Für die Ermittlung der Grundkosten wurde eine Überleitungsrechnung erstellt. In dieser Über-

leitungsrechnung erfolgte die Aussonderung all jener Aufwendungen, die keine Grundkosten

darstellen. In die Vorkalkulation fließen damit schließlich nur die gebührenfähigen, nach

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Kosten ein. Hinsichtlich der Ergebnisse der

Überleitungsrechnung für das Jahr 2025 verweisen wir auf die Anlage 1 und die Anlage 2

(Abschreibungen).

2.3 Kalkulatorische Zinsen

Zu den ansatzfähigen Kosten gehört gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 SächsKAG eine angemessene

Verzinsung des betriebsnotwendigen Anlagekapitals.

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals sind gemäß § 12 Abs. 1 SächsKAG die um Beiträge,

Zuweisungen und Zuschüsse Dritter gekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüg-

lich der Abschreibungen aus Nominalwerten zugrunde zu legen (Restwertmethode). Soweit

von der Möglichkeit der Passivierung und Auflösung der Ertragszuschüsse nach § 13 Abs. 3

SächsKAG Gebrauch gemacht wird, werden gemäß § 12 Abs. 2 SächsKAG bei der Ermittlung

des zu verzinsenden Anlagekapitals vom Restbuchwert des Anlagevermögens jeweils die

Restbuchwerte der Ertragszuschüsse abgesetzt (sogenannte Bruttomethode).
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In der vorgeschriebenen Weise erfolgte die Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals in

der Vorkalkulation nach der Bruttomethode. Von den Restbuchwerten des Anlagevermögens

wurden die Restbuchwerte der passivierten Sonderposten (z.B. Investitionszuwendungen)

und Ertragszuschüsse (Hausanschlusskostenerstattungen) abgezogen.

Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen erfolgte schließlich auf der Grundlage des ermittel-

ten zu verzinsenden Anlagekapitals und eines kalkulatorischen Zinssatzes in Höhe von 3,0 %.

Hinsichtlich der Ermittlung verweisen wir auf die Anlage 2.

2.4 Erlöse und Erträge

Bei den kostenmindernd zu berücksichtigenden Erlösen und Erträgen handelt es sich um die

Erlöse aus der Auflösung passivierter Sonderposten und Ertragszuschüsse, aktivierte Eigen-

leistungen und sonstige betriebliche Erträge und sonstige Umsatzerlöse (Nebenerlöse).

Im Einzelnen verweisen wir hierzu auf die Anlage 1 und die Anlage 2 (Auflösungserträge).

2.5 Gebührenfähige Kosten

Für das Geschäftsjahr 2025 wurden die folgenden gebührenfähigen Kosten ermittelt:

Aufwendungen/
Erträge

2025
Aussonderungen

Kalkulatorische
Kosten

Kosten/
Nebenerlöse

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Materialaufwand

+
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe

1.934,8 0,0 1.934,8

+ Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.827,0 0,0 2.827,0

+ Personalaufwand 5.867,6 0,0 5.867,6

+ Abschreibungen 4.831,8 0,0 4.831,8

+ Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.757,0 127,5 1.629,5

- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,0 100,0 0,0

+ Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen 974,0 974,0 0,0

+ Steuern vom Einkommen und Ertrag 425,6 215,8 209,7

+ Sonstige Steuern 32,0 0,0 32,0

Umsatzerlöse

- Umsatzerlöse Trinkwasserabsatz 18.010,2 17.982,1 28,1

- Auflösungserträge 128,6 0,0 128,6

- Sonstige Umsatzerlöse 181,0 0,0 181,0

- Aktivierte Eigenleistungen 300,0 0,0 300,0

Sonstige betriebliche Erträge

- Auflösungserträge 672,5 0,0 672,5

- Sonstige betriebliche Erträge 29,0 0,0 29,0

+ Kalkulatorische Zinsen 2.101,7 2.101,7

771,6

-16.764,8 2.101,7 18.094,9

Kosten

Jahresergebnis

Summe Aufwendungen/Kosten
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Als neutrale bzw. nicht gebührenfähige Aufwendungen wurden die Aufwendungen für Verluste

aus Abgängen von Anlagevermögen, die in Verbindung mit dem Ausfall von Forderungen ent-

standenen Aufwendungen und die Aufwendungen für gerichtliche Auseinandersetzungen aus-

gesondert, die Entgelt- bzw. Gebührenforderungen betreffen. Außerdem wurden die Aufwen-

dungen für die nicht gebührenfähigen Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschafts-

teuer, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag;) ausgesondert.

Da in der Gebührenkalkulation kalkulatorische Zinskosten Berücksichtigung finden, wurden

die Zinsaufwendungen und Zinserträge ausgesondert.

2.6 Kosten für die Belieferung der Weiterverteiler und für Löschwasser

Da die für die Belieferung der Weiterverteiler und die Löschwasserbereitstellung entstehenden

Kosten nicht von den Tarifkunden zu tragen sind, waren die für diese Leistungen entstehenden

Kosten zu ermitteln und von den Gesamtkosten der Trinkwasserversorgung abzuziehen.

Mit den Weiterverteilern Stadtwerke Pirna GmbH, Wasser- und Abwasserzweckverband „Mitt-

lere Wesenitz“, Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH und Kreischaer Wasser- und Ab-

wasserbetrieb wurden vertraglich Entgelte vereinbart, die auf Kalkulationen zur Ermittlung der

jeweils entstehenden Kosten für die Wasserlieferung basieren.

Für die Stadtwerke Pirna GmbH, den Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wese-

nitz“, die Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH und den Kreischaer Wasser- und Abwas-

serbetrieb wurden die folgenden, nicht durch die Tarifkunden zu tragenden, Kosten ermittelt:

Der ZVWV liefert außerdem im Rahmen eines Notwasserliefervertrages Trinkwasser an die

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH („sonstige Weiterverteiler“). Die mit der Belieferung

dieser Weiterverteiler geplanten Erträge wurden als kostendeckende Erträge in der Kalkulation

kostenmindernd berücksichtigt.

In gleicher Weise wurden die für die Vorhaltung und Lieferung von Löschwasser geplanten

Erträge in Höhe von ca. 23 TEUR kostenmindernd berücksichtigt.

2025

in TEUR

Stadtwerke Pirna GmbH 1.789,7
Wasser- und Abwasserzweckverband "Mittlere Wesenitz" 220,6
Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH, Freital 116,8
Kreischaer Wasser- und Abwasserbetrieb 181,0

Summe 2.308,1
sonstige Weiterverteiler - DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH 37,6

Summe 2.345,7

Weiterverteiler
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3 Ergebnis der Vorkalkulation

3.1 Kosten der Trinkwasserversorgung

Der Ermittlung der Gebühren sind die Kosten der Trinkwasserversorgung zugrunde zu legen.

Da der ZVWV nicht nur seine Tarifkunden versorgt, sondern auch Weiterverteiler mit abwei-

chenden Entgelten, sind von den ermittelten gebührenfähigen Kosten des ZVWV, die auf die

Belieferung der Weiterverteiler entfallenden Kosten, abzuziehen.

Die Kosten für die Vorhaltung und Lieferung von Löschwasser sind nicht mehr von den Kosten

des ZVWV abzuziehen, da die Erlöse aus der Löschwasserbereitstellung bereits als kosten-

deckende Nebenerlöse („Umsatzerlöse Trinkwasserabsatz“) von den gebührenfähigen Kosten

abgesetzt worden sind (vgl. dazu Abschnitt 2.5, Tabelle zur Ermittlung der gebührenfähigen

Kosten).

Nach Abzug der auf die Weiterverteiler entfallenden Kosten verbleiben die folgenden Kosten

für die Versorgung der Tarifkunden:

3.2 Refinanzierung über Grund- und Verbrauchsgebühr

Der ZVWV hat sich dazu entschieden, die Kosten für die Trinkwasserversorgung über Grund-

und Verbrauchsgebühren zu refinanzieren. Für das Jahr 2025 plant der ZVWV mit Kostener-

höhungen im Vergleich zum Jahr 2024. Diese Kostenerhöhungen sollen ausschließlich über,

im Vergleich zu den Grundpreisen des Jahres 2024, höhere Grundgebühren gedeckt werden.

Für die Deckung der Kosten wäre bei einer Verbrauchsgebühr in Höhe des derzeitigen Ar-

beitspreises von 2,10 EUR/m³ Trinkwasser ein Grundgebührenaufkommen von 9.277,0 TEUR

erforderlich. Der ZVWV plant jedoch den Ausgleich von in Vorjahren entstandenen Kosten-

überdeckungen in Höhe von 1.418,0 TEUR. Daneben ist gemäß den kommunalabgabenrecht-

lichen Regelungen die Verzinsung dieser Kostenüberdeckung kostenmindernd zu berücksich-

tigen.

2025

in TEUR

Kosten Trinkwasserversorgung
(nach Abzug der Erlöse aus der Löschwasserversorgung)

18.094,9

- Kosten für die Belieferung der Weiterverteiler 2.345,7

15.749,2Kosten für die Versorgung der Tarifkunden

Kosten
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Über die Grundgebühren sind damit Kosten von 7.761,8 TEUR zu decken:

Die folgenden Grundgebühren gewährleisten plangemäß die Erwirtschaftung des für die

Kostendeckung erforderlichen Grundgebührenaufkommens in Höhe von 7.781,8 TEUR im

Jahr 2025:

Einheit Plan 2025

Kosten vor Berücksichtigung des Ausgleiches von
Kostenüberdeckungen / Kostenunterdeckungen aus
Vorjahren

TEUR 15.749,2

- Refinanzierung über Arbeitsgebühr

Verbrauchsgebühr EUR/m³ 2,10

Trinkwasserabsatz Tm³ 3.082,0

Arbeitsgebührenaufkommen (Sollkosten) TEUR 6.472,2

= Refinanzierung über Grundgebühren TEUR 9.277,0

-
Ausgleich von Kostenüberdeckungen /
Kostenunterdeckungen aus Vorjahren

TEUR -1.418,0

davon aus dem Jahr 2020 TEUR -1.172,0

davon aus dem Jahr 2021 TEUR -246,0

-
Verzinsung von Kostenüberdeckungen /
Kostenunterdeckungen aus Vorjahren

TEUR -97,2

=
Refinanzierung über Grundgebühren nach Ausgleich
von Kostenüberdeckungen / Kostenunterdeckungen
aus Vorjahren

TEUR 7.761,8

2024 2025

in EUR/Monat in EUR/Monat

Qn 2,5/Q3=4 bis 100 m³/Jahr 20,00 23,00

Qn 2,5/Q3=4 bis 101-300 m³/Jahr 23,00 26,42

Qn 2,5/Q3=4 ab 301 m³/Jahr 32,00 36,83

Qn 6/Q3=10 (540) m³/Jahr 50,00 57,50

Qn 10/Q3=16 (1.200) m³/Jahr 80,00 92,00

DN 50/Q3=25 (3.300) m³/Jahr 167,00 230,00

DN 80/Q3=63 315,00 362,25

DN 100/Q3=100 500,00 575,00

DN 125/Q3=160; DN 150/Q3=250 800,00 920,00

2024 2025

in EUR/Monat in EUR/Monat
Wohneinheiten in Wohngebäuden und Grundstücken, die zu
reinen Wohnzwecken dienen

Grundgebühr bis zu 2 Wohneinheiten 20,00 23,00

Grundgebühr ab 3. Wohneinheit, je Wohneinheit 8,00 9,17

Wohneinheiten in Wohngebäuden und Grundstücken, die
gleichzeitig zu Wohn- und Gewerbezwecken dienen

Grundgebühr für bis zu 2 Wohn-/Gewerbeeinheiten 20,00 23,00

Grundgebühr ab 3. Wohn-/Gewerbeeinheit, je Einheit 8,00 9,17

Grundgebühren (netto) nach Zählergröße

Grundgebühren (netto) nach Wohneinheiten
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Nach dem Abzug des Aufkommens aus Grundgebühren verbleiben die über den Verbrauchs-

gebühr zu deckenden Kosten. Für das Jahr 2025 plant der ZVWV einen Trinkwasserabsatz

von 3.082 Tm³. Bezogen auf diese Planmenge ergibt sich ein kostendeckender Verbrauchs-

gebühr in Höhe von 2,10 EUR/m³.

Einheit Plan 2025

Kosten vor Berücksichtigung des Ausgleiches von
Kostenüberdeckungen / Kostenunterdeckungen aus
Vorjahren

TEUR 15.749,2

-
Ausgleich von Kostenüberdeckungen /
Kostenunterdeckungen aus Vorjahren

TEUR -1.418,0

-
Verzinsung von Kostenüberdeckungen /
Kostenunterdeckungen aus Vorjahren

TEUR -97,2

Kosten nach Berücksichtigung des Ausgleiches von
Kostenüberdeckungen / Kostenunterdeckungen aus
Vorjahren

TEUR 14.234,0

- Refinanzierung über Grundgebühren TEUR 7.761,7

Grundgebührenaufkommen TEUR 7.761,7

= Über Verbrauchsgebühr zu refinanzierende Kosten TEUR 6.472,2

 /
Trinkwasserabsatz
(Tarif- und Sondervertragskunden)

Tm³ 3.082,0

= Verbrauchsgebühr EUR/m³ 2,10
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3.3 Zusammenfassung

Die Vorkalkulation für das Jahr 2025 hat zu dem Ergebnis geführt, dass die für die Trinkwas-

serversorgung der Tarifkunden entstehenden Kosten plangemäß über eine Verbrauchsgebühr

in Höhe von 2,10 EUR/m³ (netto) Trinkwasser, der dem bisherigen Arbeitspreis entspricht, und

über Grundgebühren refinanziert werden können, die gegenüber den bisherigen Grundpreisen

des Jahres 2024 zu erhöhen sind, um die erwarteten Kostensteigerungen abdecken zu kön-

nen.

Die geplanten Kostensteigerungen werden nicht nur über erhöhte Grundgebühren gedeckt,

sondern auch über den Ausgleich der in Vorperioden entstanden Kostenüberdeckungen in

einem Gesamtumfang von 1.418,0 TEUR kompensiert. Kostenüberdeckungen sind gemäß

den Regelungen des SächsKAG zu verzinsen. Im Jahr 2025 beträgt diese kostenmindernd

wirkende Zinsgutschrift 97,2 TEUR.

Der ZVWV hat sich im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen für einen kalkula-

torischen Zinssatz in Höhe von 3,0 % entschieden. Die kalkulatorischen Zinsen decken das

Finanzergebnis, das neutrale Ergebnis und die nicht gebührenfähigen Kosten.

Darüber hinaus ergibt sich aus der kalkulatorischen Verzinsung plangemäß ein Jahresüber-

schuss in Höhe von 771,6 TEUR:

2025

in T€

2.101,7
- Zinsaufwand zzgl. entgeltfähiger Zinsaufwand 974,0
+ Zinserträge 100,0
= Saldo: Kalkulatorische Zinsen - Finanzergebnis 1.227,7

Neutrale Erträge 1.417,4
dav. Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen für den
Ausgleich der Kostenüberdeckung

1.417,4

dav. übrige neutrale Erträge 0,0
 - Neutrale Aufwendungen 343,3
= Saldo: Neutrales Ergebnis 1.074,1

Umsatzerlöse tatsächlich 2.330,8
- Kosten 2.345,7
= Saldo: Ergebnis Weiterverteiler -14,9

Ausgleich Kostenüberdeckungen aus Vorjahren -1.418,0
+ Verzinsung der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren -97,2
= Summe Ausgleich einschl. Verzinsung -1.515,2

771,6Summe (= Jahresergebnis)

Ausgleich Kostenüberdeckungen/Kostenunterdeckungen

Bezeichnung

Kalkulatorische Zinsen

Neutrales Ergebnis

Ergebnis Weiterverteiler










